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Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Schutz bean
sprucht wird, hierzu berufen sind. Die Länder, deren Rechts
vorschriften im Zeitpunkt der Ratifikation dieser Fassung 
der Übereinkunft oder des Beitritts zu ihr keine Bestimmun
gen zum Schutz aller nach Absatz (1) gewährten Rechte nach 
dem Tod des Urhebers enthalten, sind jedoch befugt vorzu
sehen, daß einzelne dieser Rechte nach dem Tod des Urhe
bers nicht aufrechterhalten bleiben.

(3) Die zur Wahrung der in diesem Artikel gewährten 
Rechte erforderlichen Rechtsbehelfe richten sich nach den 
Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Schutz bean
sprucht wird.

Artikel 7

(1) Die Dauer des durch diese Übereinkunft gewährten 
Schutzes umfaßt das Leben des Urhebers und fünfzig Jahre 
nach seinem Tod.

(2) Für Filmwerke sind die Verbandsländer jedoch be
fugt vorzusehen, daß die Schutzdauer fünfzig Jahre nach dem 
Zeitpunkt endet, in dem das Werk mit Zustimmung des Ur
hebers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, 
oder, wenn ein solches Ereignis nicht innerhalb von fünfzig 
Jahren nach der Herstellung eines solchen Werkes eintritt, 
fünfzig Jahre nach der Herstellung.

(3) Für anonyme und pseudonyme Werke endet die durch 
diese Übereinkunft gewährte Schutzdauer fünfzig Jahre, 
nachdem das Werk erlaubterweise der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht worden ist. Wenn jedoch das vom Urheber 
angenommene Pseudonym keinerlei Zweifel über die Iden
tität des Urhebers zuläßt, richtet sich die Schutzdauer nach 
Absatz (1). Wenn der Urheber eines anonymen oder pseudo
nymen Werkes während der oben angegebenen Frist seine 
Identität offenbart, richtet sich die Schutzdauer gleichfalls 
nach Absatz (1). Die Verbandsländer sind nicht gehalten, 
anonyme oder pseudonyme Werke zu schützen, bei denen 
aller Grund zu der Annahme besteht, daß ihr Urheber seit 
fünfzig Jahren tot ist.

(4) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt Vorbe
halten, die Schutzdauer für Werke der Photographie und für 
als Kunstwerke geschützte Werke der angewandten Kunst 
festzusetzen; diese Dauer darf jedoch nicht weniger als fünf
undzwanzig Jahre seit der Herstellung eines solchen Werkes 
betragen.

(5) Die sich an den Tod des Urhebers anschließende Schutz
frist und die in den Absätzen (2), (3) und (4) vorgesehenen 
Fristen beginnen mit dem Tod oder dem in diesen Absätzen 
angegebenen Ereignis zu laufen, doch wird die Dauer dieser 
Fristen erst vom 1. Januar des Jahres an gerechnet, das auf 
den Tod oder das genannte Ereignis folgt.

(6) Die Verbandsländer sind befugt, eine längere als die 
in den vorhergehenden Absätzen vorgesehene Schutzdauer zu 
gewähren.

(7) Die Verbandsländer, die durch die Fassung von Rom 
dieser Übereinkunft gebunden sind und die in ihren bei der 
Unterzeichnung der vorliegenden Fassung der Übereinkunft 
geltenden Rechtsvorschriften kürzere Schutzfristen gewähren, 
als in den vorhergehenden Absätzen vorgesehen sind, sind 
befugt, sie beim Beitritt zu dieser Fassung oder bei deren 
Ratifikation beizubehalten.

(8) In allen Fällen richtet sich die Dauer nach dem Gesetz 
des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird; jedoch 
überschreitet sie, sofern die Rechtsvorschriften dieses Landes 
nichts anderes bestimmen, nicht die im Ursprungsland des 
Werkes festgesetzte Dauer.

Artikel 7»is

Die Bestimmungen des Artikels 7 sind ebenfalls anwend
bar, wenn das Urheberrecht den Miturhebern eines Werkes 
gemeinschaftlich zusteht, wobei die an den Tod des Urhebers 
anknüpfenden Fristen vom Zeitpunkt des Todes' des letzten 
überlebenden Miturhebers an gerechnet werden.

Artikel 8

Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst, ' die 
durch diese Übereinkunft geschützt sind, genießen während 
der ganzen Dauer ihrer Rechte am Originalwerk das aus
schließliche Recht, ihre Werke zu übersetzen oder deren 
Übersetzung zu erlauben.

Artikel 9

(1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst, die 
durch diese Übereinkunft geschützt sind, genießen das aus
schließliche Recht, die Vervielfältigung dieser Werke zu er
lauben, gleichviel, auf welche Art und in welcher Form sie 
vorgenommen wird.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt Vorbehal
ten, die Vervielfältigung in gewissen Sonderfällen unter der 
Voraussetzung zu gestatten, daß eine solche Vervielfältigung 
weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigt 
noch die berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar 
verletzt.

(3) Jede Aufnahme auf einen Bild- oder Tonträger gilt als 
Vervielfältigung im Sinne dieser Übereinkunft.

Artikel 10

(1) Zitate aus einem der Öffentlichkeit bereits erlaubter
weise zugänglich gemachten Werk sind zulässig, sofern sie 
anständigen Gepflogenheiten entsprechen und in ihrem Um
fang durch den Zweck gerechtfertigt sind, einschließlich der 
Zitate aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln in Form von 
Presseübersichten.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer und den zwi
schen ihnen bestehenden oder in Zukunft abzuschließenden 
Sonderabkommen bleibt Vorbehalten, die Benützung von 
Werken der Literatur oder Kunst in dem durch den Zweck 
gerechtfertigten Umfang zur Veranschaulichung des Unter
richts durch Veröffentlichungen, Rundfunksendungen oder 
Aufnahmen auf Bild- oder Tonträger zu gestatten, sofern 
eine solche Benützung anständigen Gepflogenheiten ent
spricht.

(3) Werden Werke nach den Absätzen (1) und (2) benützt, 
so ist die Quelle zu erwähnen sowie der Name des Urhebers, 
wenn dieser Name in der Quelle angegeben ist.

Artikel lOMs

(1) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt Vorbehal
ten, die Vervielfältigung durch die Presse, die Rundfunksen
dung oder die Übertragung mittels Draht an die Öffentlich
keit von Artikeln über Tagesfragen wirtschaftlicher, politi
scher oder religiöser Natur, die in Zeitungen oder Zeitschrif
ten veröffentlicht worden sind, oder von durch Rundfunk 
gesendeten Werken gleicher Art zu erlauben, falls die Ver
vielfältigung, die Rundfunksendung oder die genannte Über
tragung nicht ausdrücklich Vorbehalten ist. Jedoch muß die 
Quelle immer deutlich angegeben werden; die Rechtsfolgen


